
Satzung des Fördervereins

Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses St. Josef e. V. 
Landshuter Straße 65, 93053 Regensburg 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen “Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses St. Josef e. V.“. 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Regensburg. 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist der Zusammenschluss von Freunden und Förderern des Caritas-Krankenhauses St. Josef 
zur ideellen und materiellen Förderung. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
a. Förderung medizinischer Aufgaben 
b. Förderung eines katholischen Krankenhauses im Sinne des Leitbildes 
c. Förderung der Kommunikation zwischen Bevölkerung, Ärzteschaft und Krankenhaus 
d. Förderung der ärztlichen und pflegerischen Weiterbildung 
e. Beschaffung von Mitteln zur Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke des Caritas-Krankenhauses St. Josef 
f. Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Veröffentlichungen (auch Mitveranstaltungen und  
 Mitveröffentlichungen) 
g. Förderung von Umbauten und Renovierungen

§ 3 Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer 
 begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein erstrebt  
 keinen Gewinn.

§ 4 Verwendung der Vereinsmittel

1. Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet. 
2. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig  
 hohe Vergütungen begünstigt werden.



§ 5 Anfall des Vereinsvermögens

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche volljährige oder juristische Person werden. 
2. Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein mit schriftlicher Erklärung des Eintritts. Über den  
 Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Er ist bei Ablehnung nicht verpflichtet, dem Antragsteller die  
 Gründe dafür bekannt zu geben. 
3. Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austrittserklärung, Tod oder Ausschluss des Mitglieds aus wichtigem  
 Grund. Bei juristischen Personen mit Austritt, Ausschluss oder Auflösung. Der Austritt erfolgt durch schrift- 
 liche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweils folgenden Jahresende.  
 Der Vorstand kann ein Mitglied aus wichtigem Grund, insbesondere wegen grober Verstöße gegen die Ver- 
 einsinteressen, ausschließen. 
4. Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Anspruch auf das Vermögen des Vereins. Dies gilt   
 auch bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei einer Änderung oder einem Wegfall seines bisheri- 
 gen Zwecks. 
5. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch den Vorstand, wenn das Mitglied mit drei Jahresbeiträgen  
 im Rückstand ist und dieser Betrag nach schriftlicher Mahnung durch den Schatzmeister nicht innerhalb von  
 drei Monaten nach Absendung der Mahnung voll entrichtet wird.

§ 6 Mitgliedsbeitrag

1. Der Mitgliedsbeitrag besteht in einem vom Mitglied selbst festgesetzten Beitrag, dessen Mindesthöhe ge - 
 genwärtig 50 € jährlich beträgt. Für Schüler, Studenten und sonstige in der Ausbildung Befindliche beträgt  
 der Mindestbeitrag gegenwärtig 10 €. 
2. Die Erhöhung bzw. Ermäßigung des jährlichen Mindestbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung. 
3. Der erste Mindestbeitrag ist mit Abgabe der Beitrittserklärung fällig, die Folgebeiträge sind spätestens je- 
 weils zum 01. April des Folgejahres fällig. 
4. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit. 
5. Ein Anspruch auf Beitragsrückgewähr besteht nicht. Dies gilt nicht im Falle der Ablehnung der Aufnahme. 
6. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind 
1. Die Mitgliederversammlung siehe § 12 
2. Der Vorstand siehe § 13

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. 
2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind mit einer Frist von drei Wochen zu berufen



a. auf Beschluss des Vorstands 
b. auf schriftlichen, mit Zweck und Gründen zu versehenden Antrag an den Vorstand eines Zehntels der Mit- 
 glieder 
c. bei gleichzeitigem Ausscheiden des ersten und zweiten Vorsitzenden. 
3. Der Vorstand kann Personen, die nicht Mitglieder sind, als Gäste zur Teilnahme an der Mitgliederversamm- 
 lung einladen und ihnen das Wort erteilen.

§ 9 Form der Berufung

1. Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Ladungsfrist von zwei  
 Wochen zu berufen. Die Leitung der Versammlung obliegt dem 1. Vorsitzenden, im Falle von dessen Verhin- 
 derung wird der 2. Vorsitzende oder ein anderes Vorstandsmitglied die Versammlung leiten. 
2. Mit der Berufung der Versammlung muss eine Tagesordnung beigelegt werden. 
3. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzt bekannte Mitgliederanschrift.

§ 10 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

1. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der  
 erschienen Mitglieder. 
2. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von einem Zehntel der anwesenden Mitglieder ist   
 schriftlich und geheim abzustimmen. 
3. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts ist nicht übertragbar. 
4. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder. Stimm- 
 enthaltungen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 11 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse

1. Über jede Versammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das sämtliche Beschlüsse enthalten muss. 
2. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen und zu den Vereins- 
 akten zu geben. 
3. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Protokolle einzusehen.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
1. die Festlegung der allgemeinen Richtlinien für die Führung des Vereins, 
2. die Genehmigung des Geschäftsberichts des Vorstands im Sinne des §26 BGB und des Kassenberichts des  
 Schatzmeisters, 
3. die Entgegennahme des Berichts der Revisoren, 
4. die Entlastung des Vorstands im Sinne des §26 BGB,



5. die Neuwahl und die Abberufung der Vereinsorgane, 
6. die Festsetzung des jährlichen Mindestbeitrags, 
7. die Entscheidung über Änderung der Satzung und des Vereinszwecks sowie die Auflösung des Vereins, 
8. die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden, 
9. die Beschlussfassung über alle in der Tagesordnung bezeichneten Anträge,  
soweit nicht die Zuständigkeit des Vorstands gegeben ist.

§ 13 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Beisitzer für  
 Öffentlichkeitsarbeit und dem Beisitzer für die Geschäftsführung. 
2. Die Mitglieder des Vorstands werden auf die Dauer von drei Jahren durch Beschluss der Mitgliederversamm- 
 lung bestellt. Sie bleiben bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstands im Amt, ihre Wieder- 
 wahl ist zulässig. 
3. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem Schatz 
 meister. Der geschäftsführende Vorstand ist zugleich Vorstand im Sinne des §26 BGB. Der Verein wird ge- 
 richtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes gemeinsam vertre- 
 ten. 
4. Der Vorstand tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Zu den Vorstandssitzungen lädt der erste oder  
 zweite Vorsitzende mit einer Frist von 14 Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich ein. Der Vor- 
 stand ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mindestens drei seiner Mitglieder an- 
 wesend sind. Er entscheidet mit Mehrheit der anwesenden Mitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet  
 die Stimme des ersten Vorsitzenden. In dringlichen Angelegenheiten können Beschlüsse schriftlich gefasst  
 werden. Über die Vorstandssitzung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches der Protokollführer und der erste  
 oder zweite Vorsitzende unterzeichnet. 
5. Zu den Aufgaben des Vorstands gehören u.a.: 
a. Verwirklichung der Ziele des Vereins 
b. Führung der Geschäfte des Vereins 
c. Art und Umfang der Aktivitäten des Vereins 
d. Aufstellung eines Haushaltsplans, Entscheidung über Verwendung der verfügbaren Mittel. Ausgabenwirk- 
 same Leistungen sind vom geschäftsführenden Vorstand zu unterzeichnen. 
e. Entscheidung über Aufnahme, Antrag und Ausschluss.

§ 14 Auflösung des Vereins

1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese Mitgliederver- 
 sammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist und mindestens zwei Drittel der Vereinsmitglieder  
 anwesend sind. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen erneut  
 eine Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der  
 anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur erneuten Mitgliederversammlung 



hinzuweisen. 
2. Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder  
 erforderlich. 
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen nach Be- 
 richtigung aller Verbindlichkeiten an den Caritas-Verband für die Diözese Regensburg e. V., der es unmittel- 
 bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des Caritas-Krankenhauses St. Josef im Sinne der Vereins 
 satzung zu verwenden hat. 
4. Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder.

§ 15 Schlussbestimmungen

1. Soweit die Satzung keine besondere Regelung enthält, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Die überarbeitete Satzung wurde in der Versammlung vom 11.10.2010 beschlossen.


